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dieselben dem B. Altstadtschreiber Trost von Winterthur
verweigern« 22 Baufuhren, welche sie ihm vormals in
sein Rebgut, Spieß genannt, alljährlich liefern mußten

und bis im Jahr 1798 wirklich geliefert haben, nun
nach desselben Begehren neuerdings zu entrichten und

nämlich glauben, daß diese ihre ehmalige Schuldigkeit
durch die neue Ordnung der Dinge, als eine persön.

liehe Fevdallast, die daher auch keines Loökauss bc-

dürfe, weggefallen sey. Da es zu gründlicher Beur-
lheilung der im Streit liegenden Frage durchaus erfo.
derlich ist, hinwieder den B. Troll in seinen Gründen

zu vernehmen und zu dem End namentlich die beyden

Urkunden von 1554 und 17; 6 einzusehen, auf welche

derselbe seine Ansprüche vornämlich zu stützen scheint,
so werden Sie B. V. R. eingeladen, alle diese zu einem

endlichen Entscheid nöthigen Hülfsmittel zu unsern Han-
den von den erfoderlichen Behörden einholen zu lassen.

Die folgenden von der Finanz-Commißion augetra-

gcncn Décrété werden in Berathung und hierauf ange-

nommen:
Der gesetzgcb. Rath <— Auf die Botschaft des Vollz.

Raths vom 8, Brachm. 1801 ; verordnet:
Der Verkaufder zum Schloß Gottstatt, Distr. Büren,

C Bern, gehörige Symbclcn-Matten in dem Löhrcr

Zclgli, zwischen Matt und Gottstatt, ungefähr n
Inch, zum Theil sumpsigcn Boden enthaltend, um
die Summe der 2; 50 Franken ist genehmigt.

(Dieses Stück Land, welches an der ersten und zwey,

ten Steigerung zu wenig gegolten hat, war auf 28-;
Fr. gcschäzt, und erzeigt sich mithin eine Mehrloosung

von 72z Fr. Nach dem Befinden der Verwa/tungskam-

mer hat es jczt seinen Werth gegolten und es wird auch

die Veräusserullg dieser von dem Schlosse entlegenen

Matten für die übrigen Gottstattischen Dominialgüter
für vorlheilhast gehalten. Wie die Verw. Kammer, so

räth nun auch die Fin. Commißion zu deren Verkauf.)

Der gesttzgeb. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.
Raths vom 8. Brachmonat «gor; verordnet:
Der Vcrkaufdes Schlosses zu Oberhofen, Distr. Thun,

C. Oberland, mit den dazu gehörigen Gebäuden,

wie auch dem Pintenfchenkhäust, jedoch ohne Schenk-

recht, zwey Gärten und einer Matte von ungefähr

7 Iuch. groß, das Fmtlinl genannt, um die Summe
von 12000 Fr. ist genehmigt.

(Die Schätzung ist 10500 Fr., also Ueberlsosung an
der dritten Steigerung 1500 Fr. Der Verkauf dieses

Schlosses wjrd von der Verwaltungskammer angerathen,

weil eS beträchtlicher Reparationen bedarf und keinen
Zins abwirst, odfchon es doch stetS eine kostbare ltn.
tcrhaltung erfoderte, die Malten dann um mehr nicht
als Fr. 262 1/2 verpachtet werden konnte, fo eint als
anderes endlich ohne Nachtheil vcräusscrt werden kann.
Ans eben diesen Gründen räth auch die Fin. Csmmißio»
die Veräusserung dieses Nationalguts, das seinen Werth
gegolten haben soll, an).

(Die Fortsetzung folgt.)

V 0 l l z t e h u n g s r a t h.
Bechlti.ß vom i). Merz.

Der Vollzichungsrath,
Nach verlesend angehörtem Begehren der ärmern

Bürger zu Wynau, Cant. Bern, worin sie sich dem
von den dortigen Gülerbesitzern unverlangten Loskauf
des weidqanqspfiichtigc» Landes widersetzen;

Nach Einstbimg der sämtlichen über diesen Gegenstand

zwischen den streitenden Parteyen gewechselten Acten;
Ferner nach Einsthung der Gesetze vom 4. April und

25. September 18^0;
In Betrachtung, daß die Güterbesitzer in der Be»

treibung des gewünschten Loskanfs mit auffallender Ha«
stigkeit zu Werke gegangen, daß dieselben, ohne auf die
Oppositionen und Protesiationcn ihrer Gegcnparthie,
welche sich einen Entscheid des gesetzgcb. Raths dießorts
vorbehalten, zu achten, einseitig fürgcfahren und den

vorhabenden Loskauf durch das Disuiktsgerichl von
Langcnthal am 5. Sept. >8oo in Abwesenheit der Op.
ponenten, und ohne daß denselben die dritte Schätzung
hat können eröffnet werden, haben festsetzen lassen;

Ferner in Betrachtung, daß die von den Weidgangs«
besitzen: bereits am 26. Juli dem gesetzgcb. Rath cinge-
gebene Bittschrift, worin sie um Modification des Ge«

sctzes vom 4. April 1800 anhielten, von demselben

angenommen und in Untersuchung gewiesen worden,
und daß das Gesetz vom 25. Sept. 1800 in Rüksicht

auf ihre Vorstellungen erfolgt ist, und also den Zwct
voraussczt, ihren Beschwerden abzuhelfen;

Nach Anhörung des Ministers des Innern
beschließt:

1. Die in der Gemeinde Wynau obwaltende Strei«
tigkeit über die Loskaufungsart des Weidrechts soll

ftischerdingS nach Inhalt des Gesetzes vom 2;.
Sept. 1800 untersucht und entschieden werden.

2. Der Minister der innern Angelegenheiten ist mit
der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Folgen die Unterschriften.

»
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Moutag, den August- rgoi. Sechstes Quartal, i Den 14 Thermidor IX.

Vollziehungs-Rath.
Beschluß vom z. Juli.

Der Vollziehuugsrath — in Rüksicht auf den durch

das Gesetz vom 9. Juni »8c>l decretirten dießiährtgen

Zehndbezug, in so weit er jene Klöster und Corporatio-

neu betrifft, welche unter der Administration des Staats
stehen, beschließt:

1. Der Verwalter jedes Klosters ist unter Aufsicht der

Verwaltungskammer, welcher seine Verwaltung un-

tergeorvnet ist, mit dem Bezug der dahin gehörigen

Zehnden beladen,

z. Die Schätzungen werden aber von jener Verwal.
tungsrammcr veranstaltet, in deren Canrvn sich die

zchnbbaren Grundstücke befinden, worüber sich dann

diese Kammern mit dem Bezug nicht weiter zu bela-

den wohl aber dem Finanzministerio ein Verzeich,

niß des Zehnden übersenden werden, der in ihrem
Canton jedem Kloster zugefallen seyn wird,

z. Die Verwaltungskammer unter welcher das Kloster

steht, entwirft eine Abrechnung aller zehndbare»

Produkte, welche das Kloster, wo es immer sey,

an Besoldungen und Rückständen der Geistlichen und

Gchullehrer, entweder als Zehend oder Fixum schul-

dig ist; dieses Quantum so wie die über diese Be«

schäftigung ergehende Kosten werden von dem To.
talbczug des Klosters abgezogen, und in die gemeine

Kassa, aus welcher die Geistliche und Schullehrer

zu entschädigen sind, qcworssen, der Uederrest ver-
bleibt dem Kloster nach dem Gesetze.

4. Jede Verwaltungskammer sammelt von ihren un-

tcrgeordnetcn Verwaltern getreue und articnlirte
Verzeichnisse über den Zehndbetrag, welcher sowohl

dem Kloster geblieben, als in die Entschädigungs-

Kassa gefallen ist, und sendet sie dem Finanzmini,
kerio ein.

Dieser Beschluß wird dem Finanzminister zur Voll,
zichung übertragen. Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 1. August.

Der Vollz. Rath Erwägend, daß der B. Bay. Reg.
Statthalter des Cts. Bern, bey der ersten Sitzung der
Tagsatzung dieses Cantons am heutigen Tage, sich gesetz«

widrigen Anträgen, die in dieser Versamlung geschahen,

nicht widersezce, die Befolgung oder Nichtbcfolgung der

Gesetze ins Stimenmehr brachte und nachdem die Mehr«
heit der Versamlung sich für Befolgung des Gesetzes erklärt
hatte, die Sitzung aufhob, unter dem Vorgeben, weitere
Verhalrungsbefthle einholen zu müssen;

Erwägend, daß sich der A. Bay durch dieses Bench-
men des Zutrauens der Negierung vexlustig gemacht hat ;

beschließt:
1) Der B. Bay ist von seiner Stelle als Regierungs«

statthafter des Cantons Bern abgerufen.
2) Der B. Rychner, Unterstatthalter, ist einsweilen

mit den Verrichtungen dieser Stelle beauftragt.

;) Dieser Beschluß soll dem Minister des Innern zur
Vollziehung übergebe» werden.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 25. Juni.
Fortsetzung.

Folgendes Befinden des Voll;. Raths wird verlesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath hat Ihnen über die

Deccctsvorschlage vom 22. d., wodurch die Zusammen«

setzung der verschiedenen Cantonstagsatzungen bestimmt

wird, nur wenige Bemerkungen zu machen.

Im Allgemeinen scheint ihm die Anzahl der Mitglie.
der besonders für die grössern Canlone zu stark angege«

den, indem die Erfahrung lehrt, daß zahlreiche Ver.
sammlungen weder zur Bcrathschlagunq über Dinge,
noch zur Wahl von Personen am besten geeignet sind,
und jeder Canton sich wird glüklich schätzen müssen,

wenn er auch nur eine kleine Anzahl von Männern, die

einem so wichtigen und so folgenreichen Auftrage ge-
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wachsen sind, wirklich, dazu berufen sieht. Indessen

möchte es bey dem angenommenen doppelten Grund»

satzc, daß jedem Bezirk wenigstens ein Wahlmann zu-

getheilt, übrigens aber die Bevölkerung zum Maßstabe

der Vcrtheilung angenommen werde, für mehrere Can-

tone Schwierigkeiten leiden, hierin einige Abänderun-

gen zu treffen. Hingegen erwartet der Voll;. Rath,
daß Sie den gerügten Nachtheilen einer zu zahlreichen

Zusammensitzung durch die fernere Organisation der

Cantonallagsiitzungen werden vorzubeugen wissen.

In dem Decretsvorschlage für den Canton Untermal-
den, wird Sarnen als Versammlungsort der Tagsatzung
angewiesen. Ohne mit Ihrem Beweggrund bekannt zu

seyn, glaubt der Vollz. Rath, daß die Localverhâltnisse

eher zu Gunsten der Gemeinde Stanz sprechen, und soll

daher die von dem Unterstattkialter und den Munizipali-
tätsausgcschvssencn des Bezirkes über diesen Gegenstand

eingereichte Vorstellung, die er Ihnen beyfügend mit»

theilt, unterstützen.

Die Decretsvorschlage werden hierauf in ate Beta-
thu,'g genommen und zu Dccretcn erhoben (S. dieselben

S. 229 m si); mit Ausnahme desjenigen für den Canwn
Tessin, wo anstatt des für die Cantonslagsatzung de-

stimmten Versammlungsortes Lauis, Beilmzona be-

stimmt wird.
In geheimer Sitzung wird ein Gegenstand began-

delt, der einswcilen nicht bekannt gemacht werden soll.

Der Vollz. Rath zeigt an, daß er über den Décréts-
Vorschlag, dcr den Saa.'inspectoren des gesitzgeb. Raths
einen Credit von 4000 Fr. eröffnet nichts zu bemerken

habe. Der Decretsvorschlag wird hierauf zum Décrété
erHoden.

Die Petitionen-Commission berichtet über nachfol-

gende Gegenstande:

1. Die Muniiipalitât Solothurn fordert gleich den

übrigen Bürgern auch die Gesellen der Handwerker,
mehrentheils Fremde, und die Dienstboten zum Dienst
der Stadtwache auf, welches nach dem Verhältniß der

dortigen wachefähigen Bürgerzahl auf den Mann kür das

Jahr in circa ?o Fr. oder 50 Tagevcrsäumnisse betrüge.
Gegen diese Aufforderung der Munizipalität langen die

Handwerksmeister von Solothurn, die wie in andern
Städten nach der Ergiebigkeit ihrer Gewerben das Jh.
rige zu den öffentlichen Steuern beytragen, klagend ein,
und verlangen, um nicht diesem doppelten Druck unter-
liegen zu müssen, Befreyung ihrer Handwerksgesellen
von dem Nachtdienst.

Die Pet. Commission trägt darauf an, diese Klage

zu gehöriger Remedur an die Vollziehung zu weisen»
Angenommen.

2. Begründet auf die ökonomischen und politischen
Nachtheile, so wie auf die unübersteiglichen natürlichen
Hindernisse, protestiren die sämtlichen Einwohner des

Bezirks Schwarzenburg gegen dessen Losrcissnng von
dem Cant. Bern und Einverleibung mit dem C- Fryburg.
Im festen Vertrauen daß man nicht ihrem einmülhigen
freyen Willen Gewalt anthnn, und ihren Wohlstand
einer mißverstandenen Eintheilung aufopfern wolle, bit-
ten die Exponenten den gesitzgeb. Rath, den Artikel des

neuen Constitutionsentwurf i» Rüksicht ihrer Vereinigung
mit Feyburg abzuändern, und den Bezirk Schwarzen»
bürg wie bisher auch noch ferners dem Canton Bern
einzuverleiben.

Da die Exponenten bereits eine ähnliche Bittschrift
der Vollziehung eingereicht haben; so trägt die Pet.
Commission darauf an, in Erwartung der anfälligen
Bemerkungen dcr Vollziehung über das ihnen commn-
nickte Einlheilungsgesitz der Cantone, diese Bittschrift
ans den Canzleytisch zw legen. Angenommen.

Die Bezirks-Munizipalitäten von Pava und Ca»

stelvotto im Distr. und Cant. Lugano, welche aus
Gemeinden bestehen, machen die gleichen Bemerkungen
über die Erhebung der Grundsteuer und neuen Gerichts,
gebühren wie die Munizipalitäten von Lugano und Vcx»

xio, und wünschen daß der schon vorhandene Güter»
Cadaster und Tarif der Gerichtskostcn angenommen
und beybehalten werde.

Die Pct.Commißion schlagt vor, diese wie die andern
Bittschriften gleichen Inhalts mit Empfehlung der Voll-
Ziehung zu übersenden. Angenommen.

4. Anton Bruni von Bcllenz schlagt drm gesitzgeb..

Rath vor daß in diesem Distrikt durch ein Gesetz die

Weibs- wie die Mannspersonen in gerader Linie berech»'

tigl werden, ihre Eltern gleich zu erben.

Die Pet. Commißion rathet an, diese Zuschrift der

Civilgesitzgeb. Commißion zuzuweisen. Angenommen.
5. Luigi Rusca von Locarno im Cant. Lugano, ge-

stüzt auf das Beyspiel anderer Nationen, bittet als Vater
von zwölf lebendigen Kindern und Ehegatte einer noch

schwängern Frau, um die Befreyung der allgemeinen
und Zollanflagen. Er stellet zugleich dem gcfttzg. Rathe
seine traurige Lage vor, da seine Mittel zu gering sind,

um eine so zahlreiche Familie unterhalten zu können,

tvelche noch durch die Kriegsbegebenheiten sehr gcschmä-

lcrt worden stnd.

Dieser Billschrift ist ein Zeugniß der Munizipalität



— z8z —

des Orts beygelegt, welche bezeuget daß der Bittsteller
zwölf lebendige Kinder habe.

Die Pet. Commißion tragt an, diese Bitte der Fin.
Commißion zur Untersuchung zuzuweisen. Angenomen.

6. Eine Vorstellung der Gemeindskammer von Win-
terthur, wegen Ausnahme der Armen- und Erziehungs.
«»stalten von einigen Verfügungen für die Erhebung der

Grundsteuer, wird an die Vollziehung gewiesen.

7. Eine Petition des Cantonsgerrchtschreider Tra,
bers zu Luzern, daß die Entschädigung derjenigen Ge-

»ichtfchrciber, welche keine freye Wohnung genicssen,

gesetzlich bestimmt werden möchte, wird an die Ci-
vilgefetzgedungs-Commißion gewiesen.

8. Die Vorstellung der Munizipalilât Leiniiswhl, C.

Bern, gegen eine Verfügung der Landsassen Commißion

zu Behinderung der Ehe zwischen dem Landfaß Daniel
Schärrw und Elisabeth Käfer, wird an die Civilges.

Commißion gewiesen.

9. Eine Vorstellung der Besitzer der grundszinSpilich-
tigen Güter, Notikon, Nutteli u. a. in der Gemeinde

Baar, C. Waldstätten, wegen der von ihnen zu hoch

bezahlten Grundzinse von 1798 und 1799, wird an
die Finanz-Commißion gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz.
Commißion gewiesen:

B. Gefetzgeber Der Vvllz. Rath übersendet Ihnen
bcyüegend das Resultat der Versteigerung mehrerer eh-

mals zum Stift St. Gallen gehörigen Nationalgütcr,
deren V.räusserung wegen den dringendsten Schulden
des Stifts St. Gallen vorgenommen werden mußte,
nnd von der Verwallungskammer und dem Finanzmi-
nister nach vorliegender Weise angerathen wird. Der
Vvllz. Rath giebt dieser Versteigerung seinen Beyfall,
und ladet Sie ein B. G- dieselbe, wenn sie Ihre Zu-
Aimmung erhä t' zu ratisiciren.

Folgendes Befinden wird verlesen und der Civilgesetzg.
Commißion überwiesen:

B. Gefetzgeber! Indem der Voll; Rath Ihrem Ge-
setzesvorschlage vom iz.Brachm. über die Ortsbürger-
rechte der Unehelichen, im Allgemeinen beytnttet, hat er

Ihnen zu bemerken, daß die im zten Art. enthaltene

Aufhebung aller bisherigen diesem Gesetze zuwider lau-
senden Sprüche nach dem buchstäblichen Sinne des

Ausdruckes, auch von gerichtlichen Urtheilen verstanden
werden müßte, während dem Sie sich ohne Zweifel nur
administrative Verfügungen dabcy dachten. Um daher
jeden Schein eines Eingriffes in die richterliche Gewalt
«il-vermeiden, dürfte es schiklich seyn, diesen Artikel

dahin abzuändern, daß alle, 'dem Gesetz: entgegen

laufeuden bisherigen Verordnungen und Uebungen als
aufgehoben erklärt seyen. Dabey- aber wird es noth-
wendig zu bestimmen, in wie weit sich diese B'wger-
rechtertheilung auch auf die Descendenten voni oereus

verstorbenen Unehlichen, welche kraft bestehender Ein-
richtungen davon ausgeschlossen waren, anwenden lasse;

eine Frage die Sie B. G. theils in Folge des ange,
nommenen Rcchtsgruudfatzes, theils zu Verminderung
der Heimathlosen wohl zu Gunsten der Ersten» sobald

wie ihre Abkunft von Ortsvürgern erwiesen ist, ent»

scheiden werdem

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz»-

Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vvllz. Rath übersendet Ihnen
beygeschlosseiies Resultat der Versteigerung von Ratio--
»algmern im Distr. Achten, Cant. Leman, welche die

Zustimmung der Verwalttingskammer und des Finanz.
Ministers erhalten hat. Der Voll; Rath tritt derselben-

bey und ladet Sie B. G. ein, diese Versteigerungen,
im Fast sie Ihren Beyfall erhalten, zu ratifiewen.

Folgende Botschaft wirb verlesen und an die Finanz-
Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Ungeachtet Sie in Ihrer Botschaft-
vom 5. Juni uut Beschleunigung der Generalrechmmg,
den Empfang der nunmehr endlich ausgefertigten Rech--

nung von 1798 anmerken, haben Sie doch für gut be«-

funden, diese Votschaft unabgeändert abgehen zu lassen,

wenn sie schon nach diesem Umstand nicht mehr in gllem
Theilen passend ist.

Weil aber — wie Sie ftlbst bemerken — die Bot--
schuft schon abgefaßt war, so wollen wir diesem wichli-'
gen Grund nichts entgegensetzen.

Unterdessen beweist Ihnen B. G. jener Empfang ,-
daß nach der Ihnen gegebenen Erklärung, ohne Unter---

laß an der Ausfertigung der Gcncralstaatörechmmg ge--

arbeitet wird.
Ihrem und unserm Wunsche gemäß werden die Rech--

nungen für 1799 und i8°o auch möglichst beschlcnni--

get; das Finanzministerium zeigt aber an, daß wenn'
man schon unausgcftzt sich damit beschäftige, die Rech--

nung von 1799 nicht vor Ende dieses Jahres zustellen'
sty, daß die für i8oc> aber bald nachfolgen könne uM
die Verfertigung der Rechnung für i8on wegen der nun'
eingeführten Form, unter allen die leichteste sey-

Noch fehlen verschiedene Verwaltnngscechuungen von'
Z799, die aber eingefordert werden nnd hoffentlich ohne'
Anstand erscheinen" werden; die Rechnung'der Schätzt -
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schon mehrmals aufmerksam gemacht haben. Ohne
Wesen nicht aus der Acht j» lassen/ auf die wir Sie

Belieben Sie B. G. die Hindernisse im Rechnungs,
Handen.
kammer und verschiedener Ministerien sind bereits bey

in Wiederholungen zu falle»/ erinnern wir Sie vor
allem aus an das höchst fehlerhafte Comptabilitätsfy.
stem, welches anfänglich angenommen wurde, und
w.lchem die mannigfaliigen Schwierigkeiten bcyzumcs.

sin sind, die in der Folge bey Berichtigung der Ver»
Wallungskammerrechnungen zu bekämpfen waren; aber
diese Schwierigkeiten wurden durch die Kriegscreignisse
und durch das Mißverhältniß der Staatseinkünften zu
den Bedürfnissen, unendlich vermehrt, ihnen ist es

hauptsächlich beyzumessen, daß erst im Jahr iZoo der

Anfang zu der Stellung der Rechnung von 1798 ge.
macht, und ihre Ausfertigung erst kürzlich bewerkstel-

ligc werden konnte. Noch weit verwickelter ist die

Rechnung für 1799; solche Ursachen und Zufälle liegen
in der Allgewalt der Umstände; derselben keine Rech«

»ung tragen zu wollen, wäre höchst unbillig.

Sie zeigen B. K. in der nemlichen Botschaft dem

Vollz, Raid die Ernennung einer Rechnungscommißion,
aus den Bürgern Pellis und Bay bestehend, an, und
laden uns ein, auch vo» unsrer Seite ein drittes Mit-
glied in dieselbe zu ernennen, i» oder ausser unfrcr
Mitte genommen.

Der Vollz. Rath wird es sich zur angenehmen Pflicht
machen, Ihren Commiltirten allen von ihm abhängen,
den Vorschub zu leisten; er ladet Sie ein, ihm den

zwckmäßtgen Plan ihrer künftigen Arbeiten bekannt zu

machen, um nach Genehmigung desselben die Arbeit
ftibst erleichtern und befördern zu helfen, welches hauvt-
sächlich durch die Mittheilung der vorhandenen Rech,

nungsbelcgen geschehen kann.

Somit glauben wir unsrer Obliegenheit ein voll-
kommues Genügen geleistet zu haben, wir lehnen aber

die Erwählnng eines zten Mitgliedes in die Commißion
von uns ad, theils weil keiner aus uns sich mit Re-

vision schon eingesehener und gutgcheisfener Rechnungen

abgeben kann, theils iveil wir eine solche Wahl mit
de» Grundsätzen nicht vereinbar finden.

Es bleibt der Einsicht des gesetzgeb. RathS anheim
gestellt, seine Commißion nach Gutsinden selbst zu vcr.
mehren, welcher der Finanzminister alle nöthigen Bus«

schlaffe zu geben den Befehl von uns erhalten hat.

Wir finden übrigens auch nicht, däß es der Fall sey,

verbesserte Vorschläge zum ComptabilitäksMm ein«
zugeben.

Das Gesetz vom 14. Jenner ,8oi hat seine heilsame
Wirkung hervorgebracht; zu oft erneuerte Abändert»,,
rungen im Rechnnngswest» erzeugen Unordnung und
Verwirrung; die Erfahrung muß hiebey das Meiste
thun und Ihre Rcchmmgscommißio» wird fich bald
überzeugen, daß die Comptabilität in den öffentlichen
Verwaliungen merkliche Fortschritte gemacht hat, und
in der helvetischen Republik besser eingerichtet ist, als
es der gesetzged. Rath vielleicht vermuthet.

Gesetzgebender Rath, 26. Juni.
Präsident: Mittelholzer.

Die Commißion zu Bearbeitung organischer Gesetzt
für den Verfassungsentwurf wird angehört.

Die Sitzung ist geheim.

(Die allgemeine Zeitung hat die in dieser
Sitzung behandelte Botschaft und das Resultat der De.
batten darüber in folgendem Artikel geliefert :)

Folgendes ist die Botschaft des Vollz. Raths vom 25.
Juni, «n Betreff der neuen Wahlart :

B. Gesetzgeber l Als der Vollz. Rath im Anfange
dieses Jahrs, vereinigt mit Ihrer Consiitutionöcvm.
mißion, seine Ideen auf die Grundlagen unserer künfti.
gen Reorganisation gerichtet, und hauptsächlich sich mit
der Bestimmung der Wahlart zu den verschiedenen Stel.
le» beschäftigt hatte, suchte er sowohl den Triumph einer
vernünftigen Gleichheit zu sichern, als auch die zahllosen
Uebel der Volkswahicn zu verhindern von deren trau,
rigen Folgen uns die Erfahrung leider nur zu sehr über,
zeugt hatte. Demzufolge gieng sein ganzes Bestreben da.
hin, jene glückliche Mittelwege ausfindig zu machen, wo
die Grundsätze, statt mit der Erfahrung im Widerspruch
zu stehen, vielmehr durch ihre Resultate neue Stärke ge«

wonncn hätten, und die Zeit die höchste Gewährleistung
der Wahrheit seyn würde. Als aber hierauf am lecken

May ein anderer Constttutionscntwurf der Gegenstand

der Bcrathschlagunqen der provisorischen Autoritäten

war, so waren die Glieder des gesetzgebenden und vollzie»

henden Raths höchst betroffen, eine Wablart in demsel.

bcn aufgestellt zu sehen, die alle Nachtheile vereinigte,

welche sie zu vermeiden gesucht hatten.

(Die Fortsetzung folgt.)


	Vollziehungsrath

